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V

Vorwort

Seit dem Erscheinen der 6.Auflage sind fünf Jahre vergangen. Ein Werk, das bei
der Ausbildung und Examensvorbereitung helfen soll, muss in diesem Zeitabstand
neu aufgelegt werden, damit die Aktualität gewahrt bleibt. Bei der Berechnung der
Sicherheitsleistung und/oder Abwendungsbefugnis im Tenor zu 3. (= vorläufige Voll-
streckbarkeit) wurde deshalb auch überall die ab 1.6.2025 geltende Gebührentabelle
(= Anlage 2 zu § 34 I S. 3 GKG und Anlage 2 zu § 13 I S. 3 RVG) zugrunde gelegt.
Außerdem wurde das am 1.1.2026 in Kraft getretene Gesetz zur Änderung des Zu-
ständigkeitsstreitwerts der Amtsgerichte, zum Ausbau der Spezialisierung der Justiz
in Zivilsachen sowie zur Änderung weiterer prozessualer Regelungen vom 8.12.2025
(BGBl. 2025 I Nr. 318) eingearbeitet.

Die 7.Auflage zeichnet die Entwicklungen im Zwangsvollstreckungsrecht seit der
Vorauflage nach.

Ich danke ausdrücklich für die vielen Anregungen von Arbeitsgemeinschaftsleitern,
Prüfern, Richterkollegen und Referendaren, die ich gerne in die neue Auflage auf-
genommen habe. Besonderer Dank gilt meinem Kollegen Rolf Lackmann, der in den
ersten drei Auflagen das Insolvenzrecht und in den ersten fünf Auflagen die Ein-
ziehungsklage und die Voraussetzungen der Klauselerteilung und Rechtsbehelfe im
Klauselverfahren jeweils einschließlich Klausurbeispiel bearbeitet hat.

Trier, im November 2025 Johannes Wittschier
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Aus dem Vorwort der 1. Auflage

Das Werk beschreitet gegenüber der vorhandenen Ausbildungsliteratur einen kon-
zeptionell neuen Weg. Meist enthalten Lehrbücher oder Anleitungswerke keine
Klausuren, Klausurenwerke keine über die Klausurthematik hinausgehende Sach-
darstellung. Im vorliegenden Buch wird beides miteinander verbunden.

Für den Studenten, der sich mit dem Vollstreckungs- und Insolvenzrecht etwas in-
tensiver beschäftigen möchte, ist das Werk deshalb interessant, weil es nicht so auf
Rechtsreferendare zugeschnitten ist wie vergleichbare. Auch wenn beide Autoren
aus dem Bereich der Referendarausbildung und dem zweiten Staatsexamen kommen,
steht die richterliche Arbeitsweise nicht im Vordergrund. Die Klausuren sind zu
einem großen Teil auf die Anwaltssicht ausgerichtet, die demnächst auch verstärkt
die Ausbildung im Studium beeinflussen soll.

Für den Rechtsreferendar kann das Buch zur Vertiefung neben dem Erarbeiten des
Vollstreckungs- und Insolvenzrechts interessant sein oder zur Vorbereitung auf die
Übungsklausuren in den Arbeitsgemeinschaften. Vor allem aber kann es nach Mei-
nung der Autoren bei der Vorbereitung auf die Klausuren des zweiten Staatsexamens
helfen, weil die examenswichtigsten Bereiche noch einmal ausführlich sachlich dar-
gestellt und anhand von Klausuren vertieft werden.

Die Tatsache, dass die Rechtsfragen nicht nur in den Klausuren erörtert, sondern auch
lehrbuchartig abstrakt dargestellt werden, bedingt zwangsläufig, dass ein Rechts-
referendar, der ein Lehr- oder Anleitungsbuch nutzt, auf Wiederholungen trifft. Dies
muss aber kein Nachteil sein, weil jeder Autor anders darstellt und die Form der Dar-
stellung den einen mehr und den anderen weniger anspricht. Außerdem kann es dazu
veranlassen, sich bei unterschiedlichen Auffassungen vertieft um die Problematik zu
bemühen, was nur von Nutzen sein kann.

Besonders groß sind die Überschneidungen naturgemäß für denjenigen, der mit dem
»Lackmann« (Zwangsvollstreckungsrecht mit Grundzügen des Insolvenzrechts)
arbeitet, denn der Autor hat sich in dem von ihm bearbeiteten Teil (§§ 10 bis 17) nicht
darum bemüht, das Rad neu zu erfinden. Gleichwohl zeigt auch diese Darstellung
Unterschiede zum Lehrbuch auf, weil die maßgeblichen Fragen zusammenhängend
und nicht auf ein Buch verteilt und besonders im Insolvenzrecht auch vertieft
dargestellt werden.
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